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Außer Ort

Öschle

Im oberen Ried

Im oberen Öschle
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Bestehende Grundstücksgrenze

Böschungen

Gewerbegebiet 

Bestehende Gebäude

Zeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i. V. m. BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

GRZ 0.8    Grundflächenzahl (GRZ) 

GFZ 1.6    Geschoßflächenzahl (GFZ)

als Höchstgrenze

als Höchstgrenze

TH  8.00 m  maximale Traufhöhe

FH  11.00 m  maximale Firsthöhe

Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

Baugrenze

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Versorgung oberirdisch 20KV Freileitung

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, zur

Regelung des Wasserabflusses

(Riedsee-Hirschenwirtweiher)

Planungen, Nutzungsregelung, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)Entwicklung von Natur und Landschaft

zum Riedsee

Abgrenzungen, Sonstiges

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

a              Abweichende Bauweise

Umformerstation

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB)

Weiher

Riedsee

Versorgung unterirdisch 

ÄNDERUNGEN:

11.02.2014 unterirdische Leitungen und

Gasleitungen gekennzeichnet

 Bebauungsplan

"Im oberen Ried"

Zeichnerischer Teil             M.1:1000

ENTWURF

Stadtbauamt Donaueschingen, 28.01.2016

Amtsleiter: Sachbearbeiter:

GROSSE KREISSTADT

Öffentliche Auslegung und Beteiligung

der Behörden

Der Technische Ausschuss hat nach Erörterung in

seiner Sitzung am ................. dem Entwurf des

Bebauungsplanes "Im oberen Ried" in Pfohren

einschließlich Bebauungsvorschriften und

Begründung in der Fassung vom

...................zugestimmt und die öffentliche

Auslegung gem.    § 3 Abs. 2 BauGB, sowie die

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

beschlossen. Der Entwurf einschließlich

Bebauungsvorschriften und Begründung hat in der

Zeit vom ................... bis ................ öffentlich

ausgelegen. Die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange wurden vom .................. bis

................... beteiligt.

Stadtbauamt Donaueschingen:
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Präambel

Diesem Bebauungsplan "Im oberen Ried" liegen die

Bestimmungen des Baugesetzbuches i.d.F.  vom

23.09.2004  (BGBl. I, S. 2414) das durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I, S. 1548) geändert

worden ist in Verbindung mit der

Baunutzungsverordnung i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBI.

I, S. 132) die durch Artikel 2 des Gesetzes vom

11.06.2013 (BGBI. I, S. 1548) geändert worden ist,

der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom

18.12.1990           (BGBI. I, S 58) in der zuletzt

geänderten Fassung vom 22.07.2011 (BGBI. I, S.

1509, 1510 f.), der Landesbauordnung

Baden-Württemberg (LBO) i.d.F. vom 05.03.2013

(GBI. S. 209) und der Gemeindeordnung

Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S.

581 ber. S. 698) zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBI.

S. 55).

Aufstellungsbeschluss

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat in

seiner Sitzung am 28.04.2009 die Aufstellung des

Bebauungsplanes "Im oberen Ried" in Pfohren

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde

gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 15.05.2009 ortsüblich

bekannt gemacht.

Stadtbauamt Donaueschingen:

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan "Im oberen

Ried" in Pfohren bestehend aus der Planzeichnung,

den Bebauungsvorschriften, sowie der Begründung in

der Fassung vom ......................... nach Prüfung der

eingegangenen Stellungnahmen in seiner Sitzung am

........................ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

beschlossen.

Donaueschingen, .........................

Erik Pauly

Oberbürgermeister

Frühzeitige Beteiligung

Der Technische Ausschuss hat nach Erörterung in

seiner Sitzung am 28.04.2009 die frühzeitige

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB,

sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

des Bebauungsplanes "Im oberen Ried" in Pfohren

beschlossen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte

im Rahmen einer Informationsveranstaltung am

08.10.2009.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  des

Bebauungsplanes "Im oberen Ried" in Pfohren wurde

am 27.03.2014 in Form eines Scopingtermins

durchgeführt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange wurden vom  ................. bis .................

schriftlich beteiligt.

Stadtbauamt Donaueschingen:

Wirksamkeit

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  "Im

oberen Ried" in Pfohren ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB

am .......................... ortsüblich bekannt gemacht

worden. Der Bebauungsplan ist damit am

........................... rechtsverbindlich geworden.

Donaueschingen, ..........................

Erik Pauly

Oberbürgermeister

Leitungsrecht

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
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Gebäudehöhe

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

0° - 30°
Dachneigung
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Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die 

Gewinnung von Bodenschätzen

Flächen für Aufschüttungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

GE 

0,8 1,6

max. 140 m Länge  a

0° - 30°

TH = max. 10.00m

FH = max. 12.00m

7

.

0

0

Anpflanzen: Bäume

Gebäudehöhe

Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossflächenzahl

Dachneigung
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max. 140 m Länge  a
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TH = max. 10.00m

FH = max. 12.00m
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Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Privatweg)

GE 

0,8 1,6

max. 140 m Länge  a

0° - 30°

TH = max. 5.20m

FH = max. 8.00m
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Gehweg

Grünflächen

öffentliche Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB )

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB )

Zu begrünende Gewässerrandstreifen und Grünstreifen

(A)
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